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Protokoll
über die Sitzung:

Kultur-, Bildungs- und Sportausschuss

am Donnerstag, dem 9. November 2023, Beginn: 8.30 Uhr
Schloss Mirabell, 2. Stock, Zimmer 200

(15. Sitzung des Jahres und 84. Sitzung der Amtsperiode)

Vorsitz: Mag. Karoline Tanzer

Anwesend: Mag. Karoline Tanzer ÖVP
Mag. Delfa Kosic ÖVP
Johanna Waldstätten ÖVP
Mag. Wolfgang Gallei, MBA SPÖ
Mag. Andreas Christian Lackner SPÖ
Sebastian Lankes, BEd MEd SPÖ
Markus Grüner-Musil GRÜNE
Andreas Reindl FPÖ
Dr. Florian Kreibich ÖVP (bis 9.30 Uhr)
Mag. Stefanie Essl ÖVP (bis 9.06 Uhr)

Entschuldigt: Susanne Dittrich-Allerstorfer ÖVP
Jurica Mustac, MA BA ÖVP

Vom Amt: Abt. 2: Mag. Aigner, Mag. Greil, Bakk., Mag. Kodat,
Frau Baumann, Bakk. MAS; Info-Z: Frau Lapuch, BA;

Schriftführer: Markus Neuner

Gemeinderatskanzlei

Schloss Mirabell
Postfach 63
5024 Salzburg

Tel. +43 662 8072 2534
Fax +43 662 8072 2085
grk@stadt-salzburg.at

Bearbeitet von
Markus Neuner
Tel. +43 662 8072 2534

Zahl (Bitte bei Antwortschreiben anführen)
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Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung ordnungsgemäß
erfolgte und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Sie weist auf die Übertragung der Sitzung
im Internet hin.

Das Protokoll über die Sitzung vom 12.10.2023 ist den Fraktionen zugegangen. Einwände
dagegen werden nicht erhoben. Es gilt somit als genehmigt.

Rechtzeitig vor Beginn der Sitzung wurde bei der Vorsitzenden folgender Antrag gemäß
§ 22 GGO eingebracht:

Verkehrsberuhigung Versorgungshausstraße
(§22/2023/145) (GR Lankes, BEd MEd) (Beilage 1)

Der Antrag wird zur weiteren geschäftsordnungsgemäßen Behandlung im Wege des
Magistratsdirektors an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet.

Vortrag Gemeinderat Lankes Sebastian (TOP 1)

02/00/151593/2022/120
Verfügungen gem. Punkt 0.16 Anhang GGO
3. Quartal 2023 für den Aufgabenbereich der MA 2/00

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Kenntnisnahme des Amtsberichtes der Abt. 2/00
vom 10.10.2023.
K e n n t n i s n a h m e (einstimmig) (Beilage 2)

Vortrag Gemeinderat Lankes Sebastian (TOP 2)

02/00/151593/2022/110
Kulturförderungen September
EUR 7.001 bis EUR 10.000
Beschlusskompetenz des Kulturausschusses

Der Kulturausschuss wolle gemäß Punkt 2.2.4. des Anhanges zur GGO die aufgelisteten
Förderungen EUR 7.001 bis EUR 10.000 für September 2023 wie folgt beschließen:
1. Salzburger Kameradschaftsbund, Investitionsförderung, EUR 10.000
2. Helmut Vitzthum/Freie Bühne Salzburg, Projektförderung, EUR 9.000
3. Bürgergarde der Stadt Salzburg, Fahrtkostenzuschuss, EUR 1.900

Mag. Aigner ersucht um Streichung der Förderung für den Salzburger Kameradschaftsbund
(Punkt 1 des Amtsvorschlages), da ein separater Amtsbericht vorlegt wird.

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 2/00
vom 25.9.2023 mit der Maßgabe der Streichung von Punkt 1 des Amtsvorschlages.
Einstimmiger Beschluss (Beilage 3)

Vortrag Gemeinderat Reindl Andreas (TOP 3)

02/00/11528/2023/003
Betriebskostenzuschuss 2023
Restzahlung

1. Der Stadtsenat möge gemäß Pkt. 1.2.15. des Anhanges zur GGO beschließen:
Als zweite Teilzahlung auf den Betriebskostenzuschuss 2023 erhält
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- der ASKÖ Landesverband eine Förderung in Höhe von 45.376 Euro,
- der ASV Salzburg eine Förderung in Höhe von 11.552 Euro,
- der ATSV Salzburg eine Förderung in Höhe von 5.723 Euro,
- die BG Sportzentrum Mitte eine Förderung in Höhe von 39.821 Euro und
- der Polizeisportverein Salzburg eine Förderung in Höhe von 23.688 Euro.
2. Der Kultur-, Bildungs- und Sportausschuss möge gemäß Pkt. 2.2.4. des Anhanges zur
GGO beschließen:
Als zweite Teilzahlung auf den Betriebskostenzuschuss 2023 erhält
- der Athletikklub ASVÖ Salzburg eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro,
- das Billard Sport- und Leistungszentrum eine Förderung in Höhe von 1.839 Euro,
- der Postsportverein Salzburg eine Förderung in Höhe von 5.095 Euro,
- der Salzburger Turnverein eine Förderung in Höhe von 19.892 Euro,
- der TSC Dance & Lifestyle eine Förderung in Höhe von 2.095 Euro,
- der Turnverein Maxglan eine Förderung in Höhe von 3.503 Euro,
- der Turnverein Morzg eine Förderung in Höhe von 1.505 Euro und
- der USK Gneis eine Förderung in Höhe von 11.742 Euro.
3. Die Zuschüsse beziehen sich auf bereits im Vorjahr geleistete Zahlungen. Zur Vermeidung
von Finanzierungskosten erfolgt die Auszahlung der Förderungen abweichend von § 5 Abs. 1
der Subventionsrichtlinien in einer Summe.

Der Berichterstatter stellt die Anträge auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 2/00
vom 27.9.2023 und auf Auszahlung der Förderung abweichend von den Subventions-
richtlinien in einer Summe.
Einstimmige Beschlüsse soweit der Kulturausschuss zur Beschlussfassung ermächtigt ist und
einstimmige Anträge an den Stadtsenat betreffend die Vereine ASKÖ Landesverband, ASV
Salzburg, ATSV Salzburg, BG Sportzentrum Mitte und Polizeisportverein Salzburg (Beilage 4)

Vortrag Gemeinderat Gallei Wolfgang, Mag. (TOP 4)

02/00/120200/2022/007
Salzburger Kunstverein,
Verlängerung der mittelfristigen
Förderungsvereinbarung für die
Jahre 2024 bis 2026

Der Gemeinderat möge beschließen:
Die Stadt Salzburg verlängert die mittelfristige Fördervereinbarung mit dem Salzburger
Kunstverein für die Jahre
2024 mit € 160.358,--
2025 mit € 164.367,--
2026 mit € 168.476,--

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 2/00
vom 14.9.2023.
Einstimmiger Antrag an den Stadtsenat (Beilage 5)

Während der Behandlung des nachstehenden Amtsberichtes nimmt Geschäftsführer Herr
Altendorf für die FS1 - Community TV Salzburg Gemeinnützige BetriebsgesmbH als
sachkundige Person an der Sitzung teil und beteiligt sich an der Diskussion.

Vortrag Gemeinderat Kosic Delfa, Mag. (TOP 5)

02/00/26689/2023/004
FS1 - Community TV Salzburg Gemeinnützige BetriebsgesmbH
Vorzeitige Beendigung der laufenden Mittelfristigen
Förderungsvereinbarung für die Jahre 2022, 2023 und 2024
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Neuabschluss einer Mittelfristigen
Förderungsvereinbarung für die
Jahre 2024, 2025 und 2026

Der Gemeinderat möge beschließen:
Die für die Jahre 2022 – 2024 mit GR-Beschluss vom 24.3.2021 abgeschlossene
Mittelfristige Förderungsvereinbarung mit der FS1 – Community TV Salzburg Gemeinnützige
BetriebsgesmbH wird mit Ablauf des Jahres 2023 vorzeitig beendet.
Die Stadt Salzburg schließt mit der „FS1 - Community TV Salzburg Gemeinnützige
BetriebsgesmbH“ eine „Förderungsvereinbarung zur Mittelfristigen Finanzierung von
Kultureinrichtungen“ für die Jahre 2024 – 2026 mit erhöhten Förderbeträgen ab und
gewährt für die Tätigkeit der Einrichtung folgende Jahresförderungen:
2024: € 56.771,--
2025: € 58.191,--
2026: € 59.645,--
Die entsprechenden Beträge für die Jahre 2024, 2025 und 2026 sind in den
Ausgabenrahmen der MA 2/00 vorzusehen. Die Verrechnung der jeweiligen Förderungen
erfolgt auf der Vast 1.37100.755100.9, Förderung von Presse und Film, lfd. Transferzlg. an
Unternehmungen (ohne Kreditinst.)
Für das Sonderprojekt „Nachwuchsfilmfestival Juvinale“ kann die „FS1 - Community TV
Salzburg Gemeinnützige BetriebsgesmbH“ entgegen Pkt. 3.4 Förderungsvereinbarung
gegebenenfalls nach Vorlage eines evaluierten Projektkonzeptes zusätzliche
Projektförderansuchen vorlegen, die gesondert abzurechnen sind.

Da es seitens der ÖVP noch offene Fragen zum Vertrag gibt, stellt die Berichterstatterin den
Antrag auf Klubberatung.

Im Sinne der geführten Diskussion wird der Amtsbericht der Abt. 2/00 vom 9.10.2023 zu
Klubberatungen zurückgestellt. (Beilage 6)

Vortrag Gemeinderat Kreibich Florian, Dr. (TOP 6)

02/00/28075/2023/012
Salzburger Marionettentheater GmbH;
Verlängerung der mittelfristige
Fördervereinbarung 2024-2026

Der Gemeinderat möge beschließen,
die Stadt Salzburg ersetzt und verlängert die mit der Salzburger Marionettentheater GmbH
bestehende „Förderungsvereinbarung zur mittelfristigen Finanzierung von
Kultureinrichtungen“ und gewährt für die Tätigkeit der Salzburger Marionettentheater GmbH
folgende Förderungsbeiträge:
2024: EUR 225.189 Jahresförderung
2025: EUR 230.819 Jahresförderung
2026: EUR 236.589 Jahresförderung

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 2/00
vom 16.10.2023.
Einstimmiger Antrag an den Stadtsenat (Beilage 7)

Vortrag Gemeinderat Grüner-Musil Markus (TOP 7)

02/00/64364/2022/008
Radiofabrik. Verein „Freier Rundfunk Salzburg“
Verlängerung der mittelfristigen
Förderungsvereinbarung für 2024 / 2025 und 2026
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Der Gemeinderat möge beschließen:
Die Stadt Salzburg verlängert die mit dem Verein „Radiofabrik. Freier Rundfunk Salzburg“
bestehende „Förderungsvereinbarung zur mittelfristigen Finanzierung von Kultur-
einrichtungen“ um weitere drei Jahre und gewährt der Radiofabrik folgende Jahres-
förderungen inkl. Investitionen:
2024: € 98.728,--
2025: € 101.196,--
2026: € 103.726,--
Die entsprechenden Beträge für die Jahre 2024, 2025 und 2026 sind in den Ausgaben-
rahmen der MA 2/00 vorzusehen. Die Verrechnung der jeweiligen Förderungen erfolgt unter
der VAST 1.37100.757100.7 (lfd. Transferzahlungen für Institutionen ohne Erwerbszweck).

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 2/00
vom 9.10.2023.

Da es seitens der ÖVP noch offene Fragen zum Vertrag gibt, stellt GR Mag. Kosic den Antrag
auf Klubberatung.

Im Sinne der geführten Diskussion wird der Amtsbericht zu Klubberatungen zurückgestellt.
(Beilage 8)

Außerhalb der Tagesordnung:

Amtsleiterin Mag. Jutta Kodat und Monika Baumann, Bakk. MAS von der MA 2/02-Schulen
und Kinderbetreuungseinrichtungen berichten über die aktuelle Situation in der
Kinderbetreuung. (Beilage 9)

Ende der Sitzung: 9.40 Uhr

Der Schriftführer:

Die Vorsitzende:

Dauer der Sitzung: 1 Stunde 10 Minuten
Anzahl der behandelten Geschäftsstücke: 7


